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Der AG MUSS sogar reagieren.
Bei Verdi steht’s:

Wo sollten die Überlastungsanzeigen aufbewahrt werden?
Zur eigenen Absicherung ist es empfehlenswert, selbst eine Kopie aufzubewahren. Darüber
hinaus muss der Arbeitgeber entsprechend dafür Sorge tragen, dass die Anzeigen aufbewahrt
werden. Sachlich richtig wäre die Aufbewahrung in der Personalakte oder in entsprechenden
Sachakten, die zentral geführt werden. Die Anzeige dient u.U. als Beweis bei einem
eingetretenen Schaden und damit verbundenen geltend gemachten Ansprüchen der
Betroffenen, deshalb sollte vor Ort eine Regelung über die Aufbewahrung getroffen werden. Die
Überlastungsanzeige ist eine Urkunde im Sinne des Strafgesetzbuchs und darf deshalb auch
nicht ohne Einwilligung der betroffenen Beschäftigten vernichtet werden.

Und wenn dir das Wort missfällt, kannst du es auch Gefährdungsanzeige o.ä. nennen.
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